
Der Begriff des Entsorgers wird nicht explizit im Kreislaufwirtschafgeset defi-

niert; die Definition lässt sich aber auf dem definierten Begriff Abfallentsorgung

ableiten.

Kreislaufwirtschaftsgesetz 2011

§ 3 Begriffsbestimmungen 
(22) Abfallentsorgung im Sinne dieses Gesetzes sind Verwertungs- und Beseiti-

gungsverfahren, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung oder Besei-

tigung. 

Entsorger sind demnach Unternehmen oder Personen, die Anlagen Verwertung-

und/oder Beseitigung von Abfällen, einschließlich Vorbereitungsverfahren, die

diesem Zweck dienen, betreiben. 

Sowohl der Begriff Abfallentsorgung auch auch der abgeleitete Begriff Entsor-

ger sind nicht präzise definiert. 

Unter dem Rückgriff auf die 4. BImSchV (siehe: Genehmigung Entsorger)

kann der Begriff operational abgegrenzt werden. In Kapitel 8 der Anlage zur 4.

BImSchV werden Anlagen zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen
und sonstigen Stoffen aufgelistet. Darauf basierend, kann man als Entsorger

ansehen, die Anlagen dieser Art betreiben.


